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+++Gesetze+++ 
zum Thema Partizipation 

 
International 
 
EU – Charta der Grundrechte 
Artikel 24 Rechte des Kindes 
 
(1) Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr 

Wohlergehen notwendig sind. Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung 
wird in den Angelegenheiten, die Sie betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem 
Reifegrad entsprechenden Weise berücksichtigt. 

 
 
UN – Kinderrechtskonvention 
Artikel 12 
 
(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu 

bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden 
Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes 
angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife. 

 
(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das 

Kind berührenden Gerichts – oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar 
oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den 
innnerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden. 

 
 
Vlbg. Landesverfassung 
Artikel 8 
 
(3) Das Land bekennt sich zu den Zielen der Kinderrechtskonvention der Vereinten 

Nationen. Das Land fördert eine kinderfreundliche Gesellschaft. Bei allen 
Maßnahmen des Landes, die Kinder betreffen, ist das Wohl der Kinder vorrangig 
zu berücksichtigen. 

 
 
Vlbg. Jugendgesetz 
§ 6 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
 
(1) Kinder und Jugendliche werden in Angelegenheiten des Landes, die sie 

besonders betreffen, angehört und können mitreden. Dazu dient in erster Linie 
der Jugendbeirat(§ 7). Daneben sollen in besonderen Fällen oder periodisch 
auch andere geeignete Verfahren einer Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen angewendet werden. 

 
 
(2) Kinder und Jugendliche werden in Angelegenheiten der Gemeinde, die Sie 

besonders betreffen,angehört und können mitreden. Die Gemeinden legen im 
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eigenen Wirkungsbereich fest, welche dafür geeigneten Einrichtungen und 
Verfahren sie schaffen und anwenden. 

(3) Bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen 
besonders betreffen, legen das Land und die Gemeinden in geeigneter Weise 
dar, wie sie diese Interessen berücksichtigen. 

 
 
 
SCHULE UND SCHÜLER  
Schulunterrichtsgesetz 
 
  
 
                         Rechte der Schüler 
 
  § 57 a. Der Schüler hat außer den sonst gesetzlich festgelegten Rechten das 
Recht, sich nach Maßgabe seiner Fähigkeiten im Rahmen der Förderung der 
Unterrichtsarbeit (§ 43) an der Gestaltung des Unterrichtes und der Wahl der 
Unterrichtsmittel zu beteiligen, ferner hat er das Recht auf Anhörung sowie auf 
Abgabe von Vorschlägen und Stellungnahmen. 
  
 
                        Schülermitverwaltung 
 
  § 58. (1) Die Schüler einer Schule haben das Recht der Schülermitverwaltung in 
Form der Vertretung ihrer Interessen und der Mitgestaltung des Schullebens. Die 
Schüler haben sich bei dieser Tätigkeit von der Aufgabe der österreichischen Schule 
(§ 2 des Schulorganisationsgesetzes) leiten zu lassen. 
 
(2) Im Rahmen der Interessenvertretung gegenüber den Lehrern, dem Schulleiter 

und den Schulbehörden stehen den Schülervertretern folgende Rechte zu: 
 
  1. Mitwirkungsrechte: 
     a) das Recht auf Anhörung, 
     b) das Recht auf Information über alle Angelegenheiten, die die 
        Schüler allgemein betreffen, 
     c) das Recht auf Abgabe von Vorschlägen und Stellungnahmen, 
     d) das Recht auf Teilnahme an Lehrerkonferenzen, ausgenommen 
        Beratungen und Beschlußfassungen über Angelegenheiten der 
        Leistungsbeurteilung einzelner Schüler und des § 20 Abs. 6, 
        § 25, § 31 b und des § 31 c sowie über dienstrechtliche 
        Angelegenheiten der Lehrer und ausgenommen die Teilnahme an 
        Lehrerkonferenzen zur Wahl von Lehrervertretern, 
     e) das Recht auf Mitsprache bei der Gestaltung des Unterrichtes 
        im Rahmen des Lehrplanes, 
     f) das Recht auf Beteiligung an der Wahl der Unterrichtsmittel; 
  2. Mitbestimmungsrechte: 
     a) das Recht auf Mitentscheidung bei der Anwendung von 
        Erziehungsmitteln gemäß § 47 Abs. 2, 
     b) das Recht auf Mitentscheidung bei der Antragstellung auf 
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        Ausschluß eines Schülers. 
 
Die in Z 1 lit. d und Z 2 genannten Rechte stehen erst ab der 
9. Schulstufe zu. (BGBl. Nr. 211/1986, Art. I Z 33) 
 
 
 
 
Salzburger Jugendgesetz – Jugendbeauftragter in Gemeinden 
 
3) Auch die Gemeinden haben als Trägerinnen von Privatrechten Jugendförderung 
zu betreiben. Zu diesem Zweck sollen die Gemeinden in ihren Voranschlägen einen 
Gesamtbetrag ("Jugendbudget") vorsehen, der mindestens 7,27 €, bei Gemeinden 
mit mehr als 3.000 Einwohnern 10,90 € je jungem Menschen mit Hauptwohnsitz in 
der Gemeinde entspricht. Als Maßnahmen sollen die Gemeinden insbesondere:  
1. dafür sorgen, dass Jugendzentren und Jugendtreffpunkte bestehen und 

Schulsportflächen udgl für die Jugend zugänglich sind, soweit Bedarf danach 
besteht; 

2. einen Kinder- und Jugendbeauftragten, der von der Jugend, die älter als 12 
Jahre ist, auf längstens fünf Jahre gewählt wird, sowie eine Arbeitsgruppe für 
Jugendangelegenheiten, die sich aus Erwachsenen und Jugend zusammensetzt, 
einsetzen;  

3. Mitbestimmungsmöglichkeiten insbesondere bei jugendrelevanten 
Angelegenheiten schaffen, wie zB die Abhaltung von Jugendsprechtagen, 
Jugendgemeinderäten. Zur zielgerichteten Planung von notwendigen 
Förderungsmaßnahmen sollen die Gemeinden Erhebungen über die Bedürfnisse 
der Jugend in geeigneter Weise durchführen. Deren Ergebnisse sowie die 
während eines Jahres geplanten Maßnahmen sollen in einem Jugendforum oder 
in einer Gemeindeversammlung öffentlich erörtert werden. 

4. Auf die Gewährung einer Förderung sowie auf eine bestimmte Art und Höhe der 
Förderung besteht kein Rechtsanspruch.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


